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Nationen ergreift, um bei der Gewährung humanitärer Unter
stützung und der Deckung des Entwicklungsbedarfs Haitis 
behilflich zu sein; 

12. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver
sammlung regelmäßig Berichte über die Tätigkeit der Interna
tionalen Zivilmission in Haiti vorzulegen; 

13. beschließt, den Punkt "Die Situation der Demokratie 
und der Menschenrechte in Haiti" auf ihrer fünfzigsten Tagung 
weiter zu verfolgen. 

93. Plenarsitzung 
15. Dezember 1995 

50/87. Zusammeuarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und der Organisation für Sicherheit und Zusam
menarbeit in Europa 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/5 vom 13. Oktober 
1993 über den Beobachterstatus für die Konferenz über 
Sicherheit und Zusanunenarbeit in Europa und den am 26. Mai 
1993 unterzeichneten Rahmen für Zusammenarbeit und Ko
ordinierung zwischen den Vereinten Nationen und der Konfe
renz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa131 sowie 
ihre Resolution 49/13 vom 15. November 1994 über die 
Zusammenarbeit zwischen den heiden Organisationen, 

sowie unter Hinweis auf die Erklärung der Staats- und 
Regierungschefs der Teilnehmerstaaten der Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa auf dem Gipfel
treffen 1992 in Helsinki, sie seien sich darin einig, daß die 
Konferenz eine regionale Abmachung im Sinne von Kapi
tel VIII der Charta der Vereinten Nationen ist und als solche 
ein wichtiges Bindeglied zwischen europäischer und globaler 
Sicherheit darstelle32

, 

Kenntnis nehmend von dem Dokument des Budapester 
Gipfeltreffens der Konferenz von 1994133, insbesondere von 
dem Beschluß, wonach sich die Konferenz, in dem Bestreben, 
dem grundlegenden Wandel in der Konferenz und der dramati
schen Stärkung iluer Rolle im Hinblick auf die Gestaltung 
eines gemeinsamen Sicherheitsgebiets Rechnung zu tragen, 
künftig als Organisation für Sicherheit und Zusanunenarbeit in 
Europa bezeichnen wird, 

nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs vom 
16. Oktober 1995 über die Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa134

, 

in Anerkennung des immer größeren Beitrags, den die 
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
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durch ihre Aktivitäten auf dem Gebiet der Frühwarnung, der 
vorbeugenden Diplomatie, des Krisenmanagements, der 
Rüstungskontrolle und der Abrüstung und durch Maßnahmen 
zur Stabilisierung und Normalisierung in der Krisenfolgezeit 
in ihrer Region zur Herstellung und Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit leistet, sowie ihrer An
strengungen zur Unterstützung der wirtschaftlichen Dimension 
und ihrer entscheidenden Rolle in bezug auf die menschliche 
Dimension, 

Kenntnis nehmend von der Erklärung des Budapester Gip
feltreffens von 1994, in der vereinbart wurde, daß die 
Teilnehmerstaaten in Ausnahmefällen gemeinsam beschließen 
können, den Sicherheitsrat im Namen der Organisation für 
Sicherheit und Zusanunenarbeit in Europa mit einem Streitfall 
zu befassen, 

erfreut über die Tatsache, daß die Zusammenarbeit zwi
schen den Vereinten Nationen und der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa seit dem Budapester 
Gipfeltreffen von 1994 sowohl auf politischer als auch 
organisatorischer Ebene weiter ausgebaut wurde und daß auf 
verschiedenen Gebieten, beispielsweise in den Bereichen 
humanitäre Aktivitäten, Überwachung der Menschenrechte, 
Überwachung von Wahlen und Anwendung von Sanktions
regimen, gemeinsame Anstrengungen unternommen werden, 

sowie etjreut über die Fortschritte, die bei der Herstellung 
und Festigung von Kontakten und Kooperationsbeziehungen 
zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in bezug auf die 
Tätigkeit der von letzterer entsandten Feldrnissionen zu 
verzeichnen sind, 

unter Hinweis darauf, daß die Organisation für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa in verschiedenen Ländern, 
einschließlich der Konfliktzonen in ihrer Region, bereits eine 
langfristige Präsenz errichtet hat, 

betonend, wie wichtig es ist, daß die Resolution 855 (1993) 
des Sicherheitsrats vom 9. August 1993 sowie die Beschlüsse 
der Organisation rur Sicherheit und Zusanunenarbeit in Europa 
betreffend die Wiederaufnahme der Tätigkeit der Mission, die 
letztere in das Kosovo, den Sandschak und die Wojwodina in 
der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
entsandt hat, voll durchgeführt werden, 

unter Hel1lorhebung der Möglichkeiten, die sich der Orga
nisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa für 
regionale Maßnahmen zur Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit nach Kapitel VIII der Charta bieten, 

mit Genugtuung über die Arbeiten, die im Rahmen der 
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa im 
Hinblick auf die Erarbeitung eines gemeinsamen und umfas
senden Sicherheitsmodells für Europa im einundzwanzigsten 
Jahrhundert zur Zeit durchgeführt werden, 

sowie mit Genugtuung über die weitere Herstellung engerer 
Kontakte zwischen der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa und den nichtteilnehmenden 
Mittelmeerstaaten, insbesondere im Hinblick auf das in Kairo 
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veranstaltete Seminar über die Erfahrungen der Organisation 
im Bereich vertrauenbildende Maßnahmen, und über die ver
stärkte Zusammenarbeit zwischen der Organisation und den 
Staaten in Asien, und der Fortsetzung dieser Kontakte mit 
Interesse entgegensehend, 

ferner mit Genugtuung über den Beschluß des Ständigen 
Rates der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa, der am 7. Dezember 1995 in Budapest zusammen
trat"', wonach die genannten Mittelmeerstaaten als "Mediter
rane Kooperationspartner" und die genannten Staaten in Asien 
als "Kooperationspartner" bezeichnet würden, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs; 

2. begrüßt die verstärkte Zusammenarbeit und Koordi
nierung zwischen den Vereinten Nationen und der Organisa
tion für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa auf der 
Grundlage des Rahmenabkommens131 und ersucht den Ge
neralsekretär der Vereinten Nationen, mit dem amtierenden 
Vorsitzenden und dem Generalsekretär der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa Möglichkeiten für 
weitere Verbesserungen zu erkunden, insbesondere was die 
gegenseitige Bereitstellung von Vorausinformationen auf den 
Gebieten betrifft, auf denen beide Organisationen ihre jeweili
gen Aufgaben wahrzunehmen haben; 

3. begrüßt außerdem die Unterstützung, die die Ver
einten Nationen der Organisation für Sicherheit und Zusam
menarbeit in Europa zukommen lassen, indem sie die Organi
sation über ihre Erfahrungen auf dem Gebiet der Konflikt
verhütung, der Friedenskonsolidierung und der Friedens
sicherung unterrichten; 

4. unterstützt die Aktivitäten, die die Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa unternimmt, um zu 
Stabilität und zur Wahrung des Friedens und der Sicherheit in 
ihrer Region beizutragen, und unterstreicht die Wichtigkeit 
ihrer Feldrnissionen; 

5. ermutigt die Mitgliedstaaten der Organisation für Si
cherheit und Zusammenarbeit in Europa, alles zu tun, um 
durch Konfliktverhütung und Krisenmanagement durch die 
Organisation, namentlich auch durch die Friedenssicherung, 
eine friedliche Regelung der Streitigkeiten in der Region her
beizuführen; 

6. begrüßt das von den Präsidenten der Republik Bosnien 
und Herzegowina, der Republik Kroatien und der Bundesre
publik Jugoslawien am 14. Dezember 1995 in Paris unterzeich
nete Allgemeine Rahmenübereinkommen für den Frieden in 
Bosnien und Herzegowina und die dazugehörigen AnhängeI" 
und die wichtige Rolle, die der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa dort zugewiesen wird und die darin 
besteht, die Vorbereitung und Durchführung freier und fairer 
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Wahlen in Bosnien und Herzegowina zu beaufsichtigen, in 
Zusammenarbeit mit anderen internationalen Organisationen 
die Menschenrechtssituation zu überwachen, dazu beizutragen, 
den Verhandlungsprozeß zu lenken, mit dem Ziel, regionale 
Stabilität herbeizuführen, und Mechanismen zur Verstärkung 
des Vertrauens und der Sicherheit zu schaffen; 

7. begrUßt außerdem das am 12. November 1995 
unterzeichnete Grundabkommen über die Region Ostslawo
nien, Baranja und WestsirmienB7 und anerkennt die wichtige 
Rolle, die der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa bei der Durchführung dieses Abkommens zukommt, 
sowie die künftige Rolle der Organisation in anderen Regionen 
Kroatiens; 

8. beschließt, in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
einundfünfzigsten Tagung den Punkt "Zusammenarbeit zwi
schen den Vereinten Nationen und der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa" aufzunehmen, und 
ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf 
ihrer einundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die 
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der 
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa bei 
der Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

94. Plenarsitzung 
18. Dezember 1995 

50/88. Internationale Nothilfe für Frieden, Normalität 
und den Wiederantbau des kriegszerstörten Afgha
nistan sowie die Sitnation in Afghanistan und ihre 
Answirknngen auf den Weltfrieden und die inter
nationale Sicherheit 

A 

INTERNATIONALE NOTHILFE FÜR FRIEDEN, NORMALITÄT UND 

DEN WIEDERAUFBAU DES KRIEGSZERSTÖRTEN AFGHA

NISTAN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/119 vom 
18. Dezember 1992, 48/208 vom 21. Dezember 1993 und 
491140 vom 20. Dezember 1994 betreffend internationale 
Nothilfe für Frieden, Normalität und den Wiederaufbau des 
kriegszerstörten Afghanistan, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 8. November 1995138

, 

besorgt über das Wiederaufflammen des bewaffneten 
Konflikts und die damit verbundene Vertreibung von Familien 
sowie die Unterbrechungen des Prozesses der Rückführung 
von Flüchtlingen, 

zutiefst besorgt über die enormen Verluste an Menschenle- . 
ben, das verstärkte Leid der schwächsten Gruppen, die 
Zerstörung von Eigentum und die schwerwiegende Schädi
gung der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur Afgha-
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